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Potsdam, 17.02.2023   

Auswertungsbericht zum Anhörungsverfahren 

LAGA M 40 „Vollzugshilfe zur Vermeidung sowie zur Erfassung, Sortierung 
und Verwertung von Alttextilien“ 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen der Anhörung zu dem Entwurf der „Vollzugshilfe zur Vermeidung sowie 
zur Erfassung, Sortierung und Verwertung von Alttextilien“ der Bund/Länderarbeits-
gemeinschaft Abfall (LAGA M 40) gingen insgesamt sechs Stellungnahmen ein. 
Diese wurden durch den zuständigen Ad-hoc-Ausschuss ausgewertet und führten 
in Teilen zu einer Konkretisierung des Entwurfes der LAGA M 40:  
 

1. Teilsortierung ist ein wichtiger Bestandteil der Sortierung 
 
Eine Sortierung von Alttextilien ist zwingend erforderlich, um in hohem Maße die 
Vorbereitung zur Wiederverwendung sicherzustellen. Im Wesentlichen wird zwi-
schen Teil- und Vollsortierung unterschieden, weshalb im Kapitel „Sortierung“ 
die zwei Verfahren erläutert werden. Die Vollsortierung von Alttextilien ist ein 
aufwendiger, meist mehrstufiger Prozess, wohingegen es bei der Teilsortierung 
vorkommen kann, dass nur sehr hochwertige Materialien entnommen werden, 
während der verbleibende Rest ohne weitere Behandlung einer energetischen 
Verwertung zugeführt wird. Dies berücksichtigend wurde in dem Mitteilungsent-
wurf die Beschreibung zur Teilsortierung eher negativ/kritisch formuliert. Dieser 
Aspekt wurde seitens der Verbände kritisiert, da die Teilsortierung dennoch ei-
nen wichtigen Bestandteil der Sortierung darstellt und somit positiver bzw. neut-
raler darzustellen ist. Der Ad-hoc-Ausschuss hat sich mit dem Thema nochmals 
befasst und hält die Kritik für begründet. Die Textpassage zur Teilsortierung 
wurde umformuliert und das Verfahren wurde neutral beschrieben (vgl. Kap. 
6.4). 
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2. Keine einheitliche Definition zum chemischen Recycling 
 
Im finalen Kapitel der Vollzugshilfe werden die Recyclingverfahren beleuchtet. 
Neben der Beschreibung von mechanischen Recyclingverfahren wurden der 
Vollständigkeit halber für das chemische, thermo-mechanische und physiko-
chemische Recycling die entsprechenden Definitionen dargelegt. Hierzu wurden 
im Kontext der Stellungnahmen Überarbeitungen angeregt, da in der Textilbran-
che noch keine einheitliche Definition zum chemischen Recycling existiert. Im 
Zuge dessen haben sich die Ausschuss-Mitglieder darauf geeinigt die Definitio-
nen zu streichen und eine generische Beschreibung zur Information über weitere 
Recyclingverfahren einzufügen. 
 

 
Einige Änderungsvorschläge bzw. Hinweise aus den eingereichten Verbändestel-
lungnahmen konnten jedoch nicht in der Überarbeitung berücksichtigt werden. Aus 
Sicht des Ad-hoc-Ausschusses sind die Aussagen der einzelnen Textpassagen ein-
deutig, so dass eine Anpassung des Textes oder Streichung als nicht erforderlich 
eingeschätzt wurden. Insbesondere sind hierzu folgende Hinweise zu erwähnen: 
 

1. Definitionen in der Einleitung 
 
Für eine praxistaugliche Vollzugshilfe und um einen klaren Rahmen zu schaffen, 
sind die Begrifflichkeiten klar zu definieren. Insbesondere beim Begriff „Textilien“ 
ist festzustellen, dass es hier keine normierte Begriffsbestimmung gibt. Bei Tex-
tilien im Sinne der Vollzugshilfe sollen nur diese gemeint sein, die unter den 
Anwendungsbereich der Mitteilung fallen. Seitens der Verbände wurde ange-
merkt, dass der Begriff „Textilien“ im Sinne der Vollzugshilfe nicht nachvollzieh-
bar wäre und daher willkürlich wirke. Einleitend wurde im Text jedoch erwähnt, 
dass es sich hierbei um den Anwendungsbereich „dieser“ Mitteilung handelt. 
Mangels einer bisherigen einheitlichen Bestimmung des Begriffs „Textilien“ 
wurde der im Sinne dieser Mitteilung verwendete Anwendungsbereich von dem 
Ad-hoc-Ausschuss möglichst weit gefasst. Dabei wurden die verschiedensten 
haushaltsüblichen Bedarfs- und Freizeitgegenstände aus oder mit textilem Ge-
webe und einer vergleichbaren Handhabung in der Abfallbewirtschaftung zu-
sammengefasst. Konkrete Vorschläge zur Anpassung der Definitionen seitens 
der Verbände erfolgte nicht. 
 
2. Vorweggreifen aktueller Entwicklung auf EU-Ebene 
 
Bezüglich der Ausführungen zur Abfallvermeidung und Produktverantwortung 
(z. B. Designkriterien) wurde angemerkt, dass diese der aktuellen Entwicklung 
auf EU-Ebene vorweggreifen würden, da dieser Bereich Gegenstand aktueller 
Diskussionen um eine EU-weite Ökodesignverordnung ist. Der Ad-hoc-Aus-
schuss befand die Angaben nicht als Vorweggreifen aktueller Entwicklung auf 
EU-Ebene. Vielmehr handelt sich hier um allgemeine Angaben. Zudem werden 
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diese Angaben auf nationaler Ebene als sinnvoll erachtet und können bei zu-
künftigen einheitlichen Regelungen auf EU-Ebene nachträglich angepasst wer-
den.  
 
 
3. Konkretisierung der Angaben zur Dokumentation und Nachweispflichten 

 
Es wurde angeregt die Angaben zur Dokumentation und zu den Nachweispflich-
ten zu präzisieren. Der Vorschlag wurde bereits mit einem entsprechenden For-
mulierungsvorschlag untersetzt. Dieser Vorschlag wurde von dem Ad-hoc-Aus-
schuss abgelehnt, da die im Kapitel 5.4 getroffenen Angaben zur Nachweiser-
bringung über den Verbleib der Alttextilien sowie Dokumentation als ausrei-
chend angesehen werden. Zum Teil war der Vorschlag inhaltsgleich mit bereits 
vorhandenen Ausführungen in der Vollzugshilfe. Aufgrund des Konkretisie-
rungsvorschlags wurden dennoch im Kapitel 5.4 Ergänzungen vorgenommen. 

 
 
 
 

Im Auftrag 

Thekla Wodarz 
 
Anlage:  LAGA-Mitteilung 40 

„Vollzugshilfe zur Vermeidung sowie zur Erfassung, Sortierung 
und Verwertung von Alttextilien“ (Stand 16.02.2023) 


